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RS OGH 1982/6/15 5Ob28/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.06.1982

Norm

UStG 1972 §1 Abs1 Z1

UStG 1972 §2 Abs1

UStG 1972 §3

Rechtssatz

Solange die Bauherrengemeinschaft der Miteigentümer und Wohnungseigentümer die von ihr gescha8enen

Wohnungseigentumsobjekte noch nicht an die einzelnen Eigentümer übergeben hat, ist sie noch Unternehmerin im

umsatzsteuerrechtlichen Sinn; ihre umsatzsteuerpflichtige Lieferung erbringt sie erst durch diese Übergabe.

Entscheidungstexte

5 Ob 28/82

Entscheidungstext OGH 15.06.1982 5 Ob 28/82
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